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0 Zusammenfassung

0.1 Der Bund hat auf Grundlage des Haushaltsrechts-
Fortentwicklungsgesetzes seit dem Jahre 1998 ver-
schiedene Maflnahmen zur Modernisierung des staat-
lichen Haushalts- und Rechnungswesens eingeleitet.
Die bisherigen Reformansitze reichern das her-
kémmliche kamerale Haushalts- und Rechnungssys-
tem um zusitzliche betriebswirtschaftliche Daten und
Verfahren an. Gesetzgeberisches Ziel war, mehr
Haushaltsflexibilitdt zu erreichen, ohne das parla-
mentarische Budgetrecht zu beeintrachtigen. Zu-
gleich sollte durch mehr Eigenverantwortung der Be-
wirtschafter deren Motivation und Eigeninteresse an
einem wirtschaftlichen Mitteleinsatz gestarkt wer-
den. Ferner sollte eine hohere Kostentransparenz die
Steuerungsmoglichkeiten fiir 6ffentliche Dienstleis-
tungen und die Wirtschaftlichkeit verbessern.

0.2 Die Modernisierungsziele des Haushaltsrechts-Fort-
entwicklungsgesetzes konnten bisher nur bedingt er-
reicht werden. Zwar vergroflerte sich die Flexibilitét
bei der Haushaltsbewirtschaftung durch erweiterte
Maéglichkeiten zur Deckung und Ubertragbarkeit. In-
gesamt herrscht jedoch in der Verwaltung weiter eine
am Input und am Geldverbrauch ausgerichtete Denk-
und Verfahrensweise vor, die betriebswirtschaftliche
Daten und Ansétze zu wenig beriicksichtigt. Kosten-
transparenz und Steuerung konnten noch nicht durch-
greifend verbessert werden. Obwohl wichtige Grund-
lagen fiir die Modernisierung gelegt und Impulse
gegeben wurden, sind daher weitere Anstrengungen
erforderlich, um betriebswirtschaftliches Denken im
Planen und Handeln der Verwaltung stirker zu veran-
kern.

0.3 Inzwischen gibt es in den Landern sowie im interna-
tionalen Bereich weitergehende Reformbestrebun-
gen. Diese reichen von einer umfassenden Erweite-
rung der Kameralistik bis hin zum vollstdndigen
Umstieg auf eine doppelte Buchfithrung. Wegen der
systembedingten Defizite der Kameralistik besteht in
der Wissenschaft inzwischen weitgehend Konsens,
dass eine grundlegende Neuordnung des 6ffentlichen
Haushalts- und Rechnungswesens erforderlich ist.

0.4 Angesichts einer Vielzahl verschiedenartiger Re-
formbestrebungen, die teilweise bereits weit fortge-
schritten sind, sieht der Bundesrechnungshof die Ge-
fahr, dass die im Haushalts- und Rechnungswesen
dargestellten Ergebnisse national und international
langfristig nicht mehr einheitlich und vergleichbar
sind. Insbesondere bei Bund und Léndern sollten die
Haushaltsstrukturen gleichartig aufgebaut sein.

0.5 Aus Sicht des Bundesrechnungshofes sollten weiter-
gehende Ansétze zur Modernisierung bis hin zur Ein-
fithrung der doppelten Buchfiihrung gepriift werden,
um einen umfassenden Reformprozess moglichst
zligig in Gang zu setzen. Dies erfordert eine grundle-
gende Analyse unter Beriicksichtigung der Beson-
derheiten des Bundeshaushalts. Der Bundes-
rechnungshof wird sich verstiarkt mit der Thematik

beschéftigen. Er beabsichtigt, wichtige Grundziige
und Tendenzen fiir ein modernisiertes Haushalts- und
Rechnungswesen aufzuzeigen und seine Erfahrungen
und Erkenntnisse in den Modernisierungsprozess ein-
zubringen.

0.6 Das Bundesministerium der Finanzen teilt die Ein-
schitzung des Bundesrechnungshofes. Es will eine
Projektgruppe einrichten, die einen Systemwechsel
priifen soll. Wegen der Komplexitit des Themas
konne es dem Haushaltsausschuss des Deutschen
Bundestages nicht vor Ende der laufenden Wahl-
periode iiber Ergebnisse dieser Priifung berichten.

1 Bisherige Ansitze und Erfahrungen zur
Haushaltsfortentwicklung im Bund

Mit dem am 1. Januar 1998 in Kraft getretenen Haus-
haltsrechts-Fortentwicklungsgesetz! sollten die rechtli-
chen Grundlagen fiir eine effizientere Haushaltswirtschaft
ohne Beeintrichtigung des parlamentarischen Budget-
rechts und bei Erhaltung der Vergleichbarkeit der 6ffentli-
chen Haushalte geschaffen werden.2 Wesentliche Zielset-
zungen waren mehr Haushaltsflexibilitiat bei Wahrung der
parlamentarischen Vorgaben, stirkere Eigenverantwor-
tung der Bewirtschafter zur Erhhung der Motivation und
des Eigeninteresses sowie eine hohere Kostentransparenz
fiir 6ffentliche Dienstleistungen. Den bisherigen Reform-
ansétzen ist gemeinsam, dass sie grundsétzlich das zah-
lungsorientierte, kamerale Haushalts- und Rechnungs-
system als zentrales Verfahren beibehalten. Sie zielen
nicht auf einen Wechsel hin zu einem kaufménnischen,
am Ressourcenverbrauch orientierten System, sondern er-
moglichen ein solches allenfalls zusétzlich.

Der Bundesrechnungshof begleitet die Modernisierungs-
bestrebungen in der Bundesverwaltung mit Priifungen
und Berichten. Einige wichtige Modernisierungsansitze
werden im Folgenden beschrieben:

1.1  Flexibilisierung

Kernziel der Flexibilisierung ist es, durch mehr Gestal-
tungsspielrdume in der Bewirtschaftung der Haushalts-
mittel groBere Effizienz fiir die 6ffentliche Hand zu erzie-
len. Hierfiir wurden die Ubertragbarkeit von Ausgaben
und die Deckungsfahigkeit von Einnahmen und Ausga-
ben erweitert. Dartiber hinaus sollte die Lockerung des
Haushaltsgrundsatzes der Gesamtdeckung Anreize schaf-
fen, um durch ein erhohtes Eigeninteresse der Behérden
Mehreinnahmen zu erzielen.

Auf Bitte des Haushaltsausschusses des Deutschen Bun-
destages (Haushaltsausschuss — HHA) begleitete der
Bundesrechnungshof zundchst ein Modellvorhaben zur
Erprobung flexibler Haushaltsverfahren sowie die nach-
folgende flichendeckende Einfiihrung. Er bewertete die
Flexibilisierungsinstrumente unter Hinweis auf verschie-
dene Problembereiche (z. B. kumulierte {ibertragbare

! BGBIL. 11997, S. 3251.
2 Bundestagsdrucksache 13/8293, A. Allgemeiner Teil Nr. 4.



Deutscher Bundestag — 16. Wahlperiode

3

Drucksache 16/2400

Ausgaben, Deckungsfahigkeit zwischen Hauptgruppen)
insgesamt positiv.> Inzwischen ist die Flexibilisierung ein
fester Bestandteil des Haushaltsverfahrens geworden.

1.2 Kosten- und Leistungsrechnung

Wesentliches Instrument fiir eine verbesserte Kosten-
transparenz ist die Kosten- und Leistungsrechnung
(KLR), die gemal § 7 Abs. 3 Bundeshaushaltsordnung in
geeigneten Bereichen einzufiihren ist. Sie bietet der Ver-
waltung verbesserte Informationen fiir wirtschaftliches
Handeln. So unterstiitzt die KLR die Ermittlung bedarfs-
gerechter Haushaltsansdtze und eine wirtschaftliche
Haushaltsfiihrung. Sie soll auch eine wesentliche Grund-
lage fiir ein Controlling in der Verwaltung sein.

Der Bundesrechnungshof hat Einfiihrung und Einsatz der
KLR von Beginn an mit Priifungen und Berichten beglei-
tet. Seine Anregungen fanden Eingang in das Fachkon-
zept der Standard-KLR des Bundes. Auf Initiative des
Bundesrechnungshofes berichtet das Bundesministerium
der Finanzen (Bundesministerium) dem Rechnungsprii-
fungsausschuss des Haushaltsausschusses des Deutschen
Bundestages (RPA) in festem Rhythmus iiber die Fort-
schritte bei der KLR-Einfithrung.4

Bei den Priifungen des Bundesrechnungshofes hat sich
herausgestellt, dass die Einfilhrung der KLR teilweise
schleppend verlduft. Die Nutzung der vorhandenen KLR-
Daten fiir Steuerungs- und Fiihrungszwecke sowie die
Einbindung der KLR in umfassende Controllingsysteme
weisen noch Schwiéchen auf. Zudem gibt es erst wenige
Bestrebungen, Kosten und Leistungen der eigenen Ver-
waltung mit anderen zu vergleichen, um so von besten
Ldsungen zu profitieren.’

1.3 Produkthaushalte

Der Bundesrechnungshof hilt es fiir wichtig, KLR-Daten
moglichst durchgreifend fiir eine verbesserte Steuerung
und Kontrolle der Verwaltung durch Regierung und Par-
lament zu nutzen. Er priift daher Moglichkeiten, die
KLR — entsprechend ihrer Zielsetzung — zur Verbesse-
rung von Haushaltsaufstellung, -bewirtschaftung und -kon-
trolle zu nutzen. Er stellte u. a. fest, dass eine durchgin-
gige und vollstindige Verbindung von Ausgaben
(Ressourceninput) und Produkten (Leistungsoutput) im
Haushaltswesen des Bundes fehlt. Auf der Grundlage ei-
nes Berichtes des Bundesrechnungshofes® forderte der
Haushaltsausschuss das Bundesministerium auf, ein Pi-
lotprojekt ,,Produkthaushalte ins Leben zu rufen. Es
sollte ergebnisoffen erprobt werden, ob Produkthaushalte
sich als Steuerungselemente fiir eine stirker ergebnis-
orientierte Haushaltswirtschaft eignen. Das Bundesminis-

3 Vergleiche dazu Bemerkungen des Bundesrechnungshofes 1998,
Bundestagsdrucksache 14/29 Nr. 91 und 2000, Bundestagsdruck-
sache 14/4226 Nr. 3.

4 Vergleiche Fortschrittsberichte RPA-Drucksachen 14/182, 14/319,
15/11, 15/348.

5 Vergleiche dazu Bemerkungen des Bundesrechnungshofes 2005,
Bundestagsdrucksache 16/160 Nr. 13.

6 Ausschussdrucksache 13/3889.

terium hat den Haushaltsausschuss iiber Zielsetzung und
Verlauf unterrichtet.”

Der Bundesrechnungshof hat das Pilotprojekt priifend
begleitet und Modifikationen zur Weiterentwicklung an-
geregt (z. B. die Reduzierung des kameralen Haushalts-
teils). Bisher haben sich die Haushaltsplanung, -bewirt-
schaftung und -kontrolle jedoch weiterhin am klassischen
kameralen Haushalt orientiert. Die Produktdaten konnten
deshalb noch nicht oder nur eingeschrénkt fiir outputbe-
zogene Steuerungszwecke und Entscheidungen herange-
zogen werden.

Das Bundesministerium hat dem Haushaltsausschuss
im Juni 2006 einen Bericht {iber die Ergebnisse des Pilot-
projektes Produkthaushalt vorgelegt.® Es kommt ins-
gesamt zu dem Schluss, das Pilotprojekt nicht weiter-
zufiihren. Ein paralleler Betrieb von output- und
inputorientierten Haushaltsverfahren sei auf Dauer in die-
ser Form nicht wirtschaftlich. In Abhangigkeit von den
Zielen der Finanzpolitik miisse vielmehr iiberlegt werden,
wie Produkthaushalte und andere betriebswirtschaftliche
Elemente und wirkungsorientierte Komponenten sinnvoll
in ein Haushaltswesen integriert werden konnen. Der
Haushaltsausschuss hat den Bericht des Bundesministe-
riums noch nicht behandelt.

1.4 Zusammenlegung von Fach- und
Finanzverantwortung

Der Bundesrechnungshof hilt die Zusammenlegung von
Fach- und Finanzverantwortung fiir notwendig, um wirt-
schaftliches Handeln und nachhaltige Aufgabenkritik zu
unterstiitzen. In seinen Bemerkungen 2005 wies er darauf
hin, dass im Bundeshaushalt dem Verursacherprinzip
nicht in allen geeigneten Bereichen Rechnung getragen
wird.? Die erforderlichen Ressourcen werden vorwiegend
dort veranschlagt, wo die Aufgaben durchgefiihrt werden.
Die Mittel sind nicht von denjenigen bereitzustellen, die
die Kosten verursachen. Damit ergeben sich nur geringe
oder keine Anreize, Aufgaben hinsichtlich Notwendig-
keit, Umfang und Qualitét kritisch zu hinterfragen.

Der Bundesrechnungshof hat deshalb vorgeschlagen, die
KLR-Daten stiarker zu nutzen, um die fiir eine Verwal-
tungsleistung erforderlichen Mittel im Sinne des Verursa-
cherprinzips bei den Auftraggebern auszuweisen. Eine
solche zwischenbehordliche Verrechnung der Leistungen
wiirde Leistungsstrome transparent machen und die Kos-
tenverantwortung starken. Fiir die Liegenschaftsverwal-
tung des Bundes hat das Bundesministerium bereits ein
entsprechendes Modell entwickelt. Hierbei haben die be-
hordlichen Nutzer der Bundesliegenschaften im Rahmen
eines Mieter-/Vermieterverhiltnisses in ihren Haushalten
entsprechende ,,Mieten zu veranschlagen und an die
Bundesanstalt fiir Immobilienaufgaben abzufiihren. Ein
solches Verfahren sollte auf weitere Anwendungsbereiche
iibertragen werden (z. B. Statistiken des Statistischen

7 Vergleiche Ausschussdrucksachen 15/715, 15/1744.
8 Ausschussdrucksache 16/1530.
9 Bundestagsdrucksache 16/160 Nr. 12.
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Bundesamtes, Fortbildungen durch die Bundesakademie
fiir 6ffentliche Verwaltung, Unterstiitzungsleistungen des
Bundesverwaltungsamtes und des Bundesamtes fiir zen-
trale Dienste und offene Vermogensfragen). Fiir den Be-
reich der Pensionszahlungen an Versorgungsempfinger
wurden auf Initiative des Haushaltsausschusses zwi-
schenzeitlich Verdnderungsprozesse hin zu einer verursa-
chungs- und periodengerechten Ausweisung eingeleitet.

1.5 Vermodgensrechnung

Nach Artikel 114 Abs. 1 Grundgesetz ist dem Bundestag
und dem Bundesrat iiber das Vermodgen und die Schulden
im Laufe des nidchsten Rechnungsjahres zur Entlastung
der Bundesregierung Rechnung zu legen. Die Vermo-
gensrechnung des Bundes enthélt derzeit jedoch nicht alle
Angaben, um ein zutreffendes Bild der Entwicklung des
Vermdgens im Vergleich zu der Verdnderung der Schul-
den geben zu konnen. Insbesondere fehlt eine Darstel-
lung, welche Vermogensentwicklung der Zunahme der
Gesamtverschuldung gegeniibersteht. So filhren Vermo-
gensverduflerungen z. B. bei den Liegenschaften zwar zu
einem Zufluss von Mitteln zur Haushaltsfinanzierung, ein
geldmiBiger Vermdgensriickgang wird in der Vermogens-
rechnung jedoch nicht ausgewiesen. Erkennbar wird der-
zeit ebenfalls nicht oder nur eingeschrinkt, inwieweit
z. B. durch unterlassene Instandhaltung oder aufgescho-
bene Reparaturen die Vermdgenssubstanz geschmalert
wurde und welche kiinftigen Belastungen dies nach sich
zieht.

In einem Bericht an das Bundesministerium aus dem
Jahre 2001 wies der Bundesrechnungshof darauf hin, dass
die Vermdgensrechnung des Bundes unvollstindig ist und
insbesondere keine belastbare Auskunft iiber Bestand und
Verdnderungen des Vermogens im Vergleich zu den
Schulden gibt. Er empfahl, die Vermdgensrechnung
schrittweise zu einem aussagekriftigen Instrument fiir fi-
nanz- und haushaltspolitische Uberlegungen zu erwei-
tern. Mit einem weiteren Bericht an das Bundesministe-
rium hat der Bundesrechnungshof die Thematik im Jahre
2005 erneut aufgegriffen, um die Vervollstdndigung der
Vermogensrechnung weiter voran zu bringen.

2 Weitergehende Reformansatze

2.1 Schwachen des klassischen kameralen
Haushalts- und Rechnungssystems

Die Kameralistik erfilllt als Rechnungswesen die ur-
spriinglich an sie gestellten Anforderungen: Sie gibt einen
Uberblick iiber simtliche Zahlungen eines Haushaltsjah-
res und ermdglicht einen Soll-Ist-Vergleich zwischen der
Planung und Ausfiihrung der 6ffentlichen Haushalte. Das
Verfahren weist aber auch systembedingte Schwéchen
auf: Die reine Einnahmen-/Ausgabenrechnung gibt kei-
nen Einblick in den tatsdchlichen Ressourcenverbrauch
einer Periode, da sie zukiinftige Belastungen nicht oder
nicht zutreffend abbildet. Dariiber hinaus fehlen wichtige
aufgaben-/leistungsbezogene betriebswirtschaftliche In-
formationen, die eine Steuerung und Kontrolle nach Auf-
gaben und Zielen unterstiitzen. Solche Daten miissen

durch zusédtzliche Verfahren oder als Nebenrechnungen
gewonnen werden.

Die Reformansétze des Bundes verfolgen das Ziel, ergén-
zend zum kameralen System betriebswirtschaftliche Da-
ten und Instrumente bereitzustellen. Insbesondere wurde
zur internen Steuerung der Behdrden eine KLR einge-
fiihrt, auf der Produkthaushalte und Leistungsverrechnun-
gen aufbauen. Auf diese Weise sollen Kostentransparenz
und Ressourcenverantwortung verbessert und gestérkt so-
wie ein Wandel vom Input bezogenen Denken hin zur
Outputorientierung initiiert werden. Insgesamt hat sich
aber gezeigt, dass die Kameralistik als fithrendes System
weiterhin das Denken und Handeln prigt und die be-
triebswirtschaftlichen Daten aus der KLR und den Pro-
dukthaushalten bisher nur von nachrangiger Bedeutung
sind. Dennoch konnten mit den bisherigen Mafinahmen
wichtige Grundlagen fiir die Modernisierung gelegt und
Impulse gegeben werden. Es sind jedoch weitere An-
strengungen erforderlich, um betriebswirtschaftliches
Denken im Planen und Handeln der Verwaltung stirker
zu verankern.

In der Wissenschaft besteht inzwischen weitgehend Kon-
sens, dass eine grundlegende Neuordnung des o6ffentli-
chen Haushalts- und Rechnungswesens erforderlich ist.
Die Konzepte gehen dahin, ein Ressourcenverbrauchs-
konzept zugrunde zu legen, das auch nicht zahlungswirk-
same Verbriauche erfasst. Zudem spricht sich die Mehr-
heit der Autoren dafiir aus, die inputorientierte
Haushaltsplanung zu einem outputorientierten Verfahren
zu transformieren, um eine stiarkere Leistungsbezogenheit
zu erreichen.!0

2.2 Methodische Ansatzpunkte fiir eine

Weiterentwicklung

Um die Méngel der Kameralistik auszugleichen, kommen
eine erweiterte Kameralistik oder ein kaufménnisches
Rechnungswesen mit doppelter Buchfiihrung in Betracht.
Innerhalb der Verwaltung sind die Auffassungen zu den
Reformansitzen vielfiltig. Bisher gehen die 6ffentlichen
Verwaltungen deshalb unterschiedliche Wege, um ihr
Haushalts- und Rechnungswesen zu reformieren.

Bei der erweiterten Kameralistik werden die zahlungs-
orientierten kameralen Daten um Nebenrechnungen er-
génzt, um zusétzlich den Ressourcenverbrauch abzubil-
den. Der Datenaustausch zwischen den Systemen wird
durch Uberfiihrungsrechnungen gewihrleistet. Diesen
Weg hat das Land Rheinland-Pfalz eingeschlagen. Es
stellt den Ressourcenverbrauch in geeigneten Verwal-

10 Vergleiche etwa Buddus/Behm/Adam, Reformen des offentlichen
Haushalts- und Rechnungswesens in Deutschland, in Verwaltung und
Management 2004 S. 228-233; Liider, Zur Reform des offentlichen
Rechnungswesens in Europa, in Die Wirtschaftspriifung — Sonder-
heft: Reform der Rechnungslegung der 6ffentlichen Verwaltung 2004
S. 11-18; Vogelpoth, Integriertes offentliches Rechnungswesen, in
Verwaltung und Management 2001, S. 24-31; Bals/Reichard, Das
neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen, in Neues 6ffent-
liches Rechnungswesen — Stand und Perspektiven S. 203-233;
Buddus, Reform des offentlichen Haushalts- und Rechnungswesens
in Deutschland, in Die Verwaltung 2006, 187-214.
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tungsbereichen dar und ermdglicht durch ,,Leistungsauf-
trdge™ eine outputorientierte Steuerung der Verwaltung
durch Parlament und Regierung. Auch der Bund konnte
eine erweiterte Kameralistik etablieren, indem er die
bisherigen Reformansitze, speziell die KLR und die Pro-
dukthaushalte, weiterentwickelt und die Vermogensrech-
nung vervollstandigt. Da die so gewonnenen betriebswirt-
schaftlichen Daten lediglich das kamerale System
erginzen, besteht jedoch die Gefahr, dass Entscheidungen
weiterhin nach ,alter” Denkweise getroffen werden. Zu-
dem bedeutet die Erweiterung der Kameralistik zusatzli-
chen Verwaltungsaufwand und birgt potenzielle Fehler-
quellen durch erforderliche Nebenrechnungen.

Demgegeniiber weist das kaufménnische Rechnungswe-
sen mit doppelter Buchfithrung sowohl Vermdgen und
Schulden als auch Ressourcenaufkommen und -verbrauch
periodengerecht aus. Als geschlossenes System ist es
konsistent und weniger fehleranfillig. Es entsteht ein re-
alistischeres Bild der Vermoégens- und Finanzsituation.
Die Generationengerechtigkeit wird stirker beriicksich-
tigt und die Lastenverschiebung in die Zukunft wird ver-
deutlicht. Die besonderen Bediirfnisse und zusitzlichen
Erfordernisse eines offentlichen Haushalts- und Rech-
nungswesens (z. B. Ausweisung von Ein- und Auszah-
lungen, Erweiterung um eine Planungsperspektive) kon-
nen durch Abweichungen und Ergidnzungen gegeniiber
der handelsrechtlichen Rechnungslegung beriicksichtigt
werden.

Hierzu existieren unterschiedliche Konzepte, die sich
mehr oder weniger stark an der herkdmmlichen kaufmén-
nischen Buchfiihrung orientieren. Im Folgenden sind
wichtige Komponenten aufgefiihrt, die ein an die 6ffentli-
che Verwaltung angepasstes doppisches Rechnungssys-
tem kennzeichnen kénnen:

— Die Vermdgensrechnung (Bilanz) stellt die tatséchli-
che Vermdgens- und Schuldenlage dar.

— Die Ergebnisrechnung (Gewinn- und Verlustrech-
nung) informiert {iber Ertrdge und Aufwendungen ei-
ner Periode.

— Die Finanzrechnung (Kapitalflussrechnung) ist der
bisherigen Haushaltsrechnung vergleichbar. Sie weist
weiterhin den Geldverbrauch (Ein-/Auszahlungen)
aus.

Eine Kosten- und Leistungsrechnung lésst sich in ein sol-
ches System ohne weitere Schnittstellen integrieren und
kann wichtige produktbezogene Daten liefern.

2.3 Nationale und internationale
Entwicklungen

Der Bundesrechnungshof hélt es — insbesondere im Hin-
blick auf nachstehende Entwicklungen — fiir wichtig, dass
sich der Bund mit der kiinftigen Ausgestaltung seines
Haushalts- und Rechnungswesens moglichst zeitnah be-
fasst und eine Entscheidung vorbereitet.

— Das kommunale Haushalts- und Rechnungswesen
wird in sdmtlichen Léindern reformiert. Teilweise ha-
ben die Kommunen ein Wahlrecht zwischen erweiter-

1 Vergleiche etwa Rolsmeyer,

ter Kameralistik und doppelter Buchfiihrung, teilweise
findet ein kompletter Umstieg auf die doppelte Buch-
fithrung statt. Mehrere Kommunen und Kreise haben
zwischenzeitlich vollstindig auf ein doppisches Sys-
tem umgestellt. Erste Erfahrungen im kommunalen
Bereich zeigen, dass sich dadurch die Transparenz
verbessert. Die Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung
wird z. B. durch organisatorische Umstrukturierungen
gefordert und die politischen Beratungen erfahren
durch bessere Sachinformationen eine Aufwertung.!!
Auch einige Lander gehen zu Systemen mit doppelter
Buchfiihrung iiber. Vorreiter ist das Land Hessen. Es
folgen bisher die Lander Bremen, Hamburg und Nord-
rhein-Westfalen. Das Land Rheinland-Pfalz hingegen
nutzt zunichst die Moglichkeiten, die eine erweiterte
Kameralistik bietet.

— Die Europdische Kommission hat zu Beginn des

Haushaltsjahres 2005 auf ein periodengerechtes Rech-
nungsfithrungssystem auf Grundlage einer doppelten
Buchfiihrung umgestellt. Bei den Mitgliedstaaten der
EU (z. B. GroBbritannien, Finnland, Schweden und
Frankreich) zeichnet sich ebenfalls eine Orientierung
hin zu einem ressourcenorientierten Haushalts- und
Rechnungswesen auf Basis einer doppelten Buchfiih-
rung ab. Langfristig diirfte sich aus den internationa-
len Entwicklungen ein Bedarf an Vereinheitlichung er-
geben (Mindeststandards).

— Die Schweiz fiihrt mit dem Haushaltsjahr 2007 in der

Bundesverwaltung das Neue Rechnungsmodell ein. Es
lehnt sich an den in der Privatwirtschaft gebrauchli-
chen Rechnungsaufbau mit Erfolgsrechnung, Bilanz
sowie Finanzierungsrechnung an. Ziel des Neuen
Rechnungsmodells ist, den Anforderungen der finanz-
wirtschaftlichen Gesamtsteuerung und den Bediirf-
nissen der betriebswirtschaftlichen Fiihrung gleicher-
mafen Rechnung zu tragen sowie das Budgetrecht des
Parlaments wirkungsvoll zu unterstiitzen. Der Uber-
gang auf das neue Verfahren soll ferner eine Annéhe-
rung des Bundes an das Rechnungswesen der Kantone
und Gemeinden bewirken.

— Der Bund-Lénder-Arbeitskreis ,,KLR/Doppik* hat im

Dezember 2005 einen Vorschlag zu Mindeststandards
fiir die Einfithrung der doppelten Buchfiihrung vorge-
legt. Sie behandeln bislang vorrangig Fragen der Ver-
mogenserfassung und -bewertung und stellen kein
vollstdndiges Konzept fiir eine Neuausrichtung des
Haushalts- und Rechnungswesens dar. Der Vorschlag
basiert in erster Linie auf den Uberlegungen und Kon-
zepten der Lander, die sich bereits mit Doppik befas-
sen. Die Mindeststandards dienen zunéchst als Orien-
tierungsrahmen fiir Doppik-Projekte in den Léndern
und sollen ein einheitliches Vorgehen unterstiitzen. Sie
haben jedoch noch keinen Entwicklungsstand erreicht,

Doppische Haushaltsrechnung in
Hiddenhausen — ein Praxisbeispiel, in Hill, Bestandsaufnhahme und
Perspektiven des Haushalts- und Finanzmanagements 2005
S. 117-121.
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der eine inhaltliche Befassung der politischen Ebene
sinnvoll erscheinen lasst.

— Es gibt zwischenzeitlich internationale Standards zur
Rechnungslegung im o&ffentlichen Bereich (IPSAS),
die eine Préferenz fiir die doppelte Buchfiihrung ent-
halten. OECD und NATO wenden die Regelungen be-
reits an, die Europdische Kommission plant die An-
wendung. Die Vereinten Nationen haben im Juni des
Jahres 2006 beschlossen, die IPSAS ab dem 1. Januar
2010 als Standard anzuwenden.

— Es ldsst sich ein Trend zur Ausgliederung von Teilen
der Verwaltung feststellen. Solche Bereiche werden in
der Regel bereits kaufménnisch gefiihrt. Fiir die Steue-
rung des ,,Konzerns“ Bund konnte ein einheitliches
Buchfiihrungs- und Rechnungswesen ggf. von Vorteil
sein.

— Die Nutzung &hnlicher Rechnungswesen konnte zu-
dem die Vergleichbarkeit der geschiftlichen Bezie-
hungen zwischen privaten Unternehmen und der 6f-
fentlichen Hand vereinfachen (z. B. bei offentlich-
privaten Partnerschaften).

3 Empfehlungen

3.1  Moglichst einheitlicher Ansatz in Bund
und Landern

Der Gesetzgeber hebt in der Begriindung des Haushalts-
rechts-Fortentwicklungsgesetzes die Notwendigkeit her-
vor, das Haushaltsrecht einheitlich fortzuentwickeln: Im
Bundesstaat mit weitgehender Finanzautonomie miissten
die Haushaltsstrukturen aller Ebenen vergleichbar sein.
Dies sei Grundlage fiir Finanzausgleichsmaflnahmen, da
sich nur so Fehlentwicklungen friihzeitig erkennen lie-
Ben. Auf europdischer Ebene zeige das Beispiel der
Maastricht-Kriterien, dass Haushaltsziele auf der Basis
vergleichbarer Mafistébe vereinbart werden miissten. 12

Die Entwicklung von Mindeststandards fiir die Doppik
durch den Bund-Lénder-Arbeitskreis ,,KLR/Doppik* ldsst
erste Harmonisierungsbemiihungen bei der Modernisie-
rung des staatlichen Haushalts- und Rechnungswesens
erkennen. Hierbei kommt dem Bundesministerium als fe-
derfiihrendem und koordinierendem Mitglied des Gre-
miums eine wichtige Rolle zu. Unter Leitung des Bundes-
ministeriums hat der Arbeitskreis bereits wichtige
Meilensteine fiir eine methodische und inhaltliche Stan-
dardisierung der KLR in Bund und Landern gesetzt. Ins-
gesamt sind die bisherigen Modernisierungsaktivitaten
des Bundes jedoch noch zuriickhaltend. Es fehlt ein um-
fassender Ansatz, der die Notwendigkeit, Ausgestaltung
und Umsetzung einer Reform des staatlichen Haushalts-
und Rechnungswesens systematisch in den Blick nimmt.

Der Bundesrechnungshof sieht angesichts der verschie-
denartigen Reformansétze und der bisher abwartenden
Haltung des Bundes die Gefahr, dass sich auf den
einzelnen Verwaltungsstufen in Deutschland zahlreiche

12 Bundestagsdrucksache 13/8293, A. Allgemeiner Teil Nr. 4.

unterschiedliche und aufwendige Verfahren parallel ent-
wickeln. Dies wiirde die Einheitlichkeit und Vergleich-
barkeit der im Haushalts- und Rechnungswesen darge-
stellten Ergebnisse erheblich beeintrdchtigen. Auch aus
wirtschaftlichen Griinden ist es angezeigt, einen mdg-
lichst einheitlichen Ansatz fiir das Haushalts- und Rech-
nungswesen von Bund und Léndern beizubehalten oder
zu entwickeln. Des Weiteren ist auch darauf zu achten,
dass die internationalen Entwicklungen ausreichend be-
riicksichtigt werden, um eine Abkoppelung oder Isolie-
rung zu vermeiden.

Die Frage der kiinftigen Ausgestaltung des Haushalts-
und Rechnungswesens ist deshalb von groBer Bedeutung
fiir alle staatlichen Ebenen.

3.2 Grundlegende Analyse erforderlich

Der Bundesrechnungshof hilt es fiir wichtig, die Frage
der Reform des staatlichen Haushalts- und Rechnungswe-
sens auf der Grundlage einer sorgféltigen Analyse und
unter Beriicksichtigung der Besonderheiten des Bundes-
haushalts mit dessen groBen Umfang von Transferleistun-
gen zu untersuchen. Vor- und Nachteile der in Betracht
kommenden Rechnungssysteme sowie Kosten und Nut-
zen einer etwaigen Umstellung miissen gegeniibergestellt
und bewertet werden. Dabei sind die Entwicklungen im
Umfeld des Bundes (Kommunen, Linder, EU, andere
Staaten, internationale Standards etc.) zu beriicksichtigen
und der zeitliche Rahmen einer etwaigen Umstellung ab-
zuschétzen. Weiterhin ist frithzeitig zu analysieren, ob
und welche Rechtsgrundlagen geéndert werden miissen,
um das offentliche Haushalts- und Rechnungswesen zu
reformieren.

3.3 Rolle des Bundesrechnungshofes

Der Bundesrechnungshof will mit diesem Bericht in ei-
nem ersten Schritt die Problemstellung schildern. Er
strebt an, hierdurch einen Impuls fiir eine grundlegende
Analyse des staatlichen Haushalts- und Rechnungswe-
sens zu geben.

Darauf aufbauend wird sich der Bundesrechnungshof zu-
kiinftig verstirkt mit der Thematik beschéftigen, um wei-
tere Erkenntnisse und Erfahrungen — auch aus der Beglei-
tung und Priifung kaufménnisch orientierter Institutionen
des Bundes — einzubringen. Auf diese Weise konnen die
Anforderungen der Finanzkontrolle fiir eine wirkungs-
volle Beratung des Parlaments von vorne herein mit be-
riicksichtigt werden.

Zentrale Bedeutung werden dabei u.a. die folgenden
Aspekte haben:

— Wahrung des Budgetrechts des Parlaments einschlief3-
lich der parlamentarischen Kontrolle,

— stérkere Beriicksichtigung der Generationengerechtig-
keit durch periodengerechte Zuordnung der Kosten,

— aussagefahige Vermdgensrechnung (Bilanz),
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stirkere Outputorientierung anhand von Produkten
und Zielen,

Zusammenfithrung von Fach- und Finanzverantwor-
tung (Budgets),

transparenterer Nachweis iiber das Handeln der 6ffent-
lichen Verwaltung (z. B. Kosten, Leistungen, Kenn-
zahlen),

Besonderheiten des Bundeshaushalts gegeniiber Lén-
dern und Kommunen.

Der Bundesrechnungshof wird iiber weitergehende Er-
kenntnisse und Vorschldge berichten.

3.4 Entscheidungsvorschlag noch in dieser
Legislaturperiode

Der Bundesrechnungshof hélt ein ziigiges Vorgehen fiir
eine weitergehende Modernisierung des staatlichen Haus-
halts- und Rechnungswesens unter enger Begleitung
durch das Parlament fiir erforderlich. Er ridt dazu, eine
moglichst breite Erkenntnisbasis zu erschliefen und ne-
ben der Wissenschaft auch Vertreterinnen und Vertreter
der Lander und internationaler Einrichtungen in die Ent-
scheidungsvorbereitung einzubeziehen. Im Hinblick auf
die Einheitlichkeit der Verfahren in Bund und Léndern
kommt dem Bundesministerium eine Schliisselrolle zu.
Eine Entscheidung konnte noch in dieser Legislatur-
periode getroffen werden.

Bonn, den 17. August 2006

Der Prisident
des Bundesrechnungshofes

Prof. Dr. Dieter Engels

4 Stellungnahme des Bundesministeriums

der Finanzen

Das Bundesministerium hat zu dem vorliegenden Bericht
Stellung genommen. Es teilt die Einschédtzung, dass die
mit dem Haushaltsrecht-Fortentwicklungsgesetz verfolg-
ten Ziele bisher nur bedingt erreicht werden konnten und
weitere Anstrengungen erforderlich seien, um betriebs-
wirtschaftliches Denken in der Bundesverwaltung stirker
zu verankern.

Angesichts der zunehmenden Reformen auf der Ebene
der Kommunen, der Lénder sowie im internationalen Be-
reich sei es auch fir den Bund von Interesse, wie diese
Entwicklungen zu einem optimierten Haushalts- und
Rechnungswesen fithren konnen. Aus diesem Grund
plane das Bundesministerium, eine Projektgruppe einzu-
richten. Diese werde einen Systemwechsel in Richtung
eines ergebnisorientierten Haushalts, auch unter Beriick-
sichtigung einer moglichen Einfithrung der Doppik, um-
fassend priifen. Aufgrund der vielféltigen zu beriicksich-
tigenden Aspekte geht das Bundesministerium jedoch
davon aus, dass Ergebnisse nicht vor Ende dieser Legisla-
turperiode vorgelegt werden kénnen.

Das Bundesministerium hélt eine enge Abstimmung mit
dem Bundesrechnungshof in diesem Prozess flir wiin-
schenswert.

Der Bericht ist vom Ausschuss des Groflen Senats des
Bundesrechnungshofes beschlossen worden.

Der Vizeprisident
des Bundesrechnungshofes

Norbert Hauser
als Vorsitzender des Ausschusses
des GroB3en Senats



Gesamtherstellung: H. Heenemann GmbH & Co., Buch- und Offsetdruckerei, Bessemerstralte 83-91, 12103 Berlin
Vertrieb: Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH, Amsterdamer Str. 192, 50735 KdlIn, Telefon (02 21) 97 66 83 40, Telefax (02 21) 97 66 83 44
ISSN 0722-8333



	Inhaltsverzeichnis
	0 Zusammenfassung
	1 Bisherige Ansätze und Erfahrungen zur Haushaltsfortentwicklung im Bund
	2 Weitergehende Reformansätze
	3 Empfehlungen
	4 Stellungnahme des Bundesministeriums der Finanzen


